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 Allgemeines 1
(1) Die eingleisige Nebenbahn Gotteszell – Viechtach (NE 9581) wird im Tech-

nisch unterstützten Zugleitbetrieb betrieben. 

(2) Für den Zugleitbetrieb auf der Nebenbahn Gotteszell – Viechtach gelten die 
Regeln der Richtlinie 436 „Zug- und Rangierfahrten im Zugleitbetrieb durch-
führen“, sonst die Richtlinie 408 „Fahrdienstvorschrift“ der DB Netz AG. 

Die Strecke bindet im Bahnhof Gotteszell an das Streckennetz der DB Netz 
AG an. Im Bf Gotteszell gilt zusätzlich zur Richtlinie 408 „Fahrdienstvor-
schrift“ die Richtlinie 437 „Zug- und Rangierfahrten im Signalisierten Zugleit-
betrieb durchführen“ der DB Netz AG. 

Auf der Nebenbahn Gotteszell – Viechtach gilt die DB-Richtlinie 301 „Sig-
nalbuch“.  

Für die Bahnübergangsposten (BÜP) gilt die DLB-Richtlinie 456.0020. 

Die Beschreibung der technischen Unterstützung sowie die zu den genann-
ten Regelwerken ergänzenden und abweichenden Regeln sind in dieser 
Sammlung betrieblicher Vorschriften enthalten. 

(3) Ausnahmen von den Regeln genehmigt ausschließlich der Eisenbahnbe-
triebsleiter. Sie werden im Auftragsbuch bekannt gegeben. 

(4) Die Betriebsbediensteten haben ihre Befähigung in einer Prüfung vor dem 
Eisenbahnbetriebsleiter oder einer von ihm benannten Person nachzuwei-
sen. 

(5) Für die Nebenbahn Gotteszell – Viechtach ist ein örtlicher Betriebsleiter be-
stimmt. 

(6) Bei unterbrochener Arbeitszeit übergibt der Zugleiter vor Beginn der Unter-
brechung die Strecke der Leitungsbereitschaft der Länderbahn. 

Nach unterbrochener Arbeitszeit meldet der Zugleiter seine Dienstaufnahme 
der Leitungsbereitschaft. Mit der Meldung zur Dienstaufnahme des Zuglei-
ters übergibt die Leitungsbereitschaft die Strecke dem Zugleiter. 

Bei der Übergabe und Übernahme ist über ggf. vorhandene Besonderheiten 
zu informieren. 

Die Leitungsbereitschaft dokumentiert die Meldungen des Zugleiters im 
Übergabeblatt mit Datum, Uhrzeit, Name und den ggf. vorhandenen Beson-
derheiten. 

(7) Bahnübergangsposten melden sich bei Dienstbeginn, Dienstübernahme und 
Dienstende beim Zugleiter. 

 Fahrdienstliche Unterlagen 2
(1) Im Bf Viechtach, in der Est Zwiesel und beim Zugleiter ist jeweils ein Auf-

tragsbuch zu führen. Darin sind betriebliche Weisungen des Eisenbahnbe-
triebsleiters aufzunehmen, die nur vorübergehende Bedeutung haben oder 
die bis zu ihrer Aufnahme in die SbV angeordnet werden. 

Die in das Auftragsbuch aufzunehmenden Dienstaufträge sind fortlaufend zu 
nummerieren und so einzuheften, dass der neueste Dienstauftrag oben 
liegt. 

In einem vorgehefteten Inhaltsverzeichnis ist die Nummer des Dienstauftra-
ges, der Betreff, Datum des Einlegens und Inkrafttretens sowie die unter-
schriftliche Kenntnisnahme der Mitarbeiter anzugeben. 
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Ungültig gewordene Dienstaufträge sind zu entfernen. Die Angaben darüber 
sind im Inhaltsverzeichnis zu streichen; sie müssen jedoch leserlich bleiben. 
Der Tag der Entnahme ist zu vermerken. 

(2) Die Dienstübergabe und -übernahme weist der Zugleiter in der Spalte „Mel-
dungen und Vermerke“ des Zugmeldebuchs gemäß Vordruck 436.0001V01 
nach. 

(3) Arbeiten und Störungen an der Strecken sowie an der Leit- und Sicherungs-
technik, insbesondere der technischen Unterstützung, sind im Arbeits- und 
Störungsbuch durch den Zugleiter oder durch die zuständige Fachkraft 
nachzuweisen. 

(4) Verfügungen für den laufenden Betriebsdienst (Fplo, Betra usw.) werden bis 
zu ihrer Erledigung in der „Tagesmappe“ verwahrt. Bei Dienstantritt hat der 
Zugleiter diese Mappe einzusehen. 

(5) Vor Beginn einer unterbrochenen Arbeitszeit werden Zugmeldebuch, Stö-
rungsbuch, Auftragsbuch und Schriftenmappe für den Zugleiter im Dienst-
raum für den Nachfolger bereitgelegt. 

 Technische Unterstützung 3
(1) Die Strecke Gotteszell – Viechtach ist mit einem Schlüsselsicherungssystem 

(Schlüsi) mit PZB-Sicherung ausgerüstet. 

(2) Die Strecke ist in zwei Streckenabschnitte unterteilt: 

• Bf Gotteszell – Bf Teisnach und 

• Bf Teisnach – Bf Viechtach. 

(3) Jeder Streckenabschnitt ist durch ständig wirksame PZB-Gleismagnete 
(2000 Hz) gegen unberechtigtes Befahren gesichert. Die Gleismagnete be-
finden sich an folgenden Standorten: 

a) Streckenabschnitt Bf Gotteszell – Bf Teisnach 

1. Bf Gotteszell, Rangierhalttafel km 0,501, Richtung Teisnach 

2. Bf Teisnach, Haltetafel Gleis 1 km 10,110, Richtung Gotteszell 

3. Bf Teisnach, Haltetafel Gleis 2 km 10,105, Richtung Gotteszell 

b) Streckenabschnitt Bf Teisnach – Bf Viechtach 

1. Bf Teisnach, Haltetafel Gleis 1 km 10,192, Richtung Viechtach 

2. Bf Teisnach, Haltetafel Gleis 2 km 10,192, Richtung Viechtach 

3. Bf Viechtach, Haltetafel km 24,751, Richtung Teisnach 

(4) Zu jedem Streckenabschnitt gibt es genau einen Streckenabschnittsschlüs-
sel. Mit dem Streckenabschnittsschlüssel können die PZB-Gleismagnete 
des entsprechenden Streckenabschnitts zeitweise unwirksam geschaltet 
werden. 

Der Streckenabschnittsschlüssel begleitet im Regelfall den jeweiligen Zug, 
welcher den Streckenabschnitt befährt. Der Umlauf der Streckenabschnitts-
schlüssel ist im Schlüsselumlaufplan bekannt gegeben.  

Der Verlust eines Streckenabschnittsschlüssels ist unverzüglich dem Zuglei-
ter zu melden. Der Zugleiter trägt den Verlust in das Störungsbuch ein und 
meldet dies unverzüglich dem Eisenbahnbetriebsleiter. 

(5) Die Streckenabschnittsschalter sind gleis- und abschnittsbezogen beschrif-
tet und befinden sich in Schlüsselkästen auf den Bahnsteigen in Gotteszell, 
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Teisnach und Viechtach. Die Schlüsselkästen können mit dem Schlüssel DB 
21 geöffnet werden. 

(6) Die Schalter und der Schlüssel besitzen für den jeweiligen Streckenab-
schnitt dieselbe farbliche Kennzeichnung: 

 rot: Gotteszell – Teisnach, ‒

 grün: Teisnach – Viechtach. ‒

(7) Die Bedienung der PZB-Fahrzeugeinrichtung richtet sich nach der Richtlinie 
483 der DB Netz AG. 

(8) Die Bedienung der Technischen Unterstützung geschieht im Regelfall wie 
folgt: 

1. Vor dem Einholen der Fahrerlaubnis prüft der Zugführer, ob sich der für 
die anschließende Fahrt erforderliche Streckenabschnittsschlüssel ent-
weder in seinem Besitz oder im Schlüsselkasten des Bahnhofs befindet. 
Am Kreuzungsbahnhof (Teisnach) wird der Streckenabschnittsschlüssel 
vom Zugführer des Gegenzuges bei einer Kreuzung übernommen. 

(Ist der Streckenabschnittsschlüssel nicht auffindbar, ist dies dem Zu-
gleiter zu melden.) 

2. Nach Erhalt der Fahrerlaubnis betätigt der Zugführer mit dem Strecken-
abschnittsschlüssel den für seine Ausfahrt zutreffenden Streckenab-
schnittsschalter. 

3. Der Zugführer nimmt den Streckenabschnittsschlüssel an sich. 

4. Nach Ankunft am Ende des Streckenabschnitts steckt der Zugführer 
den Streckenabschnittsschlüssel in dort befindlichen Streckenab-
schnittsschalter oder er übergibt den Streckenabschnittsschlüssel dem 
Zugführer des Gegenzuges. 

(9) Nachfahren ist, wenn einem Zug, ein weiterer Zug in einen Streckenab-
schnitt in der gleichen Fahrtrichtung folgt, ohne dass zwischen beiden Zü-
gen auf diesem Streckenabschnitt ein Zug der Gegenrichtung verkehrt. 

Ist im Fahrplan (Schlüsselumlaufplan) das Nachfahren vorgesehen, ist für 
den Zugführer des zuerst fahrenden Zuges im Buchfahrplan ein Hinweis 
eingetragen, dass der Streckenabschnittsschlüssel auf dem Anfangsbahn-
hof im Schlüsselkasten zurückzulassen ist. 

Wenn außerplanmäßig nachgefahren werden soll, erteilt der Zugleiter dem 
zuerst fahrenden Zug mit ZLB-Befehl f) den Auftrag, den Streckenab-
schnittsschlüssel auf dem Anfangsbahnhof im Schlüsselkasten zurückzulas-
sen. 

Beim Nachfahren bedient der Zugführer des zuerst fahrenden Zuges die 
Technische Unterstützung wie folgt: 

1. Vor dem Einholen der Fahrerlaubnis prüft der Zugführer, ob sich der für 
die anschließende Fahrt erforderliche Streckenabschnittsschlüssel ent-
weder in seinem Besitz oder im Schlüsselkasten des Bahnhofs befindet. 

(Ist der Streckenabschnittsschlüssel nicht auffindbar, ist dies dem Zu-
gleiter zu melden.) 

2. Nach Erhalt der Fahrerlaubnis betätigt der Zugführer mit dem Strecken-
abschnittsschlüssel den für seine Ausfahrt zutreffenden Streckenab-
schnittsschalter. 

3. Der Zugführer lässt Streckenabschnittsschlüssel für den nachfahrenden 
Zug im Schlüsselkasten. 
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Der Zugführer des nachfahrenden Zuges bedient die technische Unterstüt-
zung gemäß Absatz (8). 

 Verständigung 4
(1) Die Verständigung zwischen dem Zugleiter und dem Zugpersonal erfolgt 

über PGSM-D. Die über PGSM-D geführten Gespräche werden aufgezeich-
net. 

(2) Als Rückfallebene zu PGSM-D werden Satellitentelefone eingesetzt. Die Sa-
tellitentelefone sind gebunden an einen Zugumlauf und in einem Umlaufplan 
festgelegt. Der Triebfahrzeugführer meldet dem Zugleiter die Gerätenummer 
seines Satellitentelefons 

1. täglich vor der ersten Fahrt im Zugumlauf und 

2. nach Wechsel des Gerätes. 

Die Funktionstüchtigkeit des Satellitentelefons ist täglich einmal, in der Re-
gel bei Inbetriebnahme vor der ersten Zugfahrt zu prüfen. 

Fallen beide Systeme aus, so ist bis zum Erreichen des Zugleiters, längs-
tens bis zur nächsten Zugmeldestelle auf Sicht zu fahren.  

Diese Reglung gilt nicht für die Einholung einer Fahrerlaubnis. Hier darf der 
Zug nicht weiterfahren, solange keine Verständigung mit dem Zugleiter ge-
geben ist (vgl. 436.005 Abs. 4).   

(3) Der BÜP gibt Meldungen über das GSM-R-Handfunkgerät ab. Bei Inbetrieb-
nahme des Handfunkgeräts ist ein Probegespräch durchzuführen, z. B. im 
Rahmen der Meldung zum Dienstbeginn. 

 Besondere fahrdienstliche Regeln 5
(1) Abweichend zur Richtlinie 436 werden die Zugführerschlüssel als Strecken-

schlüssel bezeichnet. Der Streckenschlüssel des Bf Viechtach ist nach ei-
nem festen Schlüsselumlaufplan mitzuführen.   

(2) Kreuzungen sind nur im Bahnhof Teisnach zugelassen. Verlegungen von 
Kreuzungen sind nicht zugelassen. 

Überholungen sind auf der gesamten Strecke nicht zugelassen. 

(3) Soll ein Zug einem andern Zug nachfahren, so muss der Zugführer des 
nachfahrenden Zuges die Ankunftsmeldung des vorausfahrenden Zuges 
von der benachbarten Zuglaufmeldestelle einholen oder abgeben. Wann 
welche Meldung abzugeben bzw. einzuholen ist, ist im Buchfahrplan ge-
kennzeichnet. 

(4) Sonderzüge dürfen nur verkehren, wenn sie vom Örtlichen Betriebsleiter 
oder in seinem Auftrag durch den Zugleiter eingelegt worden sind. Der Örtli-
che Betriebsleiter gibt dabei die betrieblichen Anweisungen schriftlich be-
kannt. Hierfür sind Bedarfstrassen festgelegt und können dafür genutzt 
werden. 

(5) Werden Bedarfsfahrten oder Probefahrten für die Werkstatt notwendig, so 
dürfen diese vom Zugleiter eingelegt werden. 

Bedarfsfahrten von Gotteszell nach Gotteszell-Nord dürfen vom Zugleiter 
eingelegt werden. 

(6) Ein Zug darf in einen Streckenabschnitt nur einfahren, wenn der zugehörige 
Streckenabschnittsschalter durch den Zugführer betätigt wurde. 

(7) Das Führen einer Wagenliste obliegt dem Eisenbahnverkehrsunternehmen. 
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(8) Bei einem Gefälle von mehr als 2,5 Promille ist die Talseite durch einen 
Hemmschuh zu sichern, um das Entlaufen von Wagen zu verhindern. Auf 
diese Sicherung kann beim Rangieren gegen Berg oder Prellbock verzichtet 
werden. 

(9) Abstoßen und Ablaufen lassen ist verboten 

(10) Vor der Einfahrt in den Streckenabschnitt Gotteszell – Teisnach hat der 
Triebfahrzeugführer eines Güterzuges eine Betriebsbremsung während der 
Fahrt vorzunehmen. Bei ungenügender Bremswirkung ist anzuhalten und 
eine volle Bremsprobe ist durchzuführen. 

Bei ungünstigen Witterungsverhältnissen, bei denen Eisbildung oder 
Schneehäufungen an den Bremseinrichtungen auftreten können, haben sich 
die Triebfahrzeugführer aller Züge von Zeit zu Zeit, auf jeden Fall vor länge-
ren Gefällestrecken, durch Betriebsbremsungen von der Bremswirkung zu 
überzeugen. Bei ungenügender Bremswirkung ist anzuhalten und eine volle 
Bremsprobe durchzuführen. 

(11) Die Anzahl der festzulegenden Radsätze richtet sich nach dem maßgeben-
den Gefälle und ist in VDV-Schrift 757 Modul 915.0107 Abschnitt 8 enthal-
ten. 

Wird das Triebfahrzeug oder ein Zugteil vorübergehend (bis zu 60 Minuten) 
abgekuppelt, so ist der verbleibende Zugteil festzulegen. Dazu ist neben der 
Nutzung der durchgehenden Druckluftbremse, mindestens noch eine Hand- 
oder Feststellbremse zu verwenden. Diese darf jeweils ersetzt werden durch 
einen talseitig aufgelegten einseitig wirkenden Hemmschuh. 

 Durchführen von Arbeiten 6
(1) Der Streckengeher hat sich vor dem Streckengang bei dem Zugleiter anzu-

melden. Er gibt dabei den Start und das Ziel des Streckengangs dem Zu-
gleiter bekannt und informiert sich über das Verkehren von Zügen sowie 
über sonstige Vorkommnisse. Der Zugleiter bringt einen Merkhinweis am 
Zugmeldebuch im betroffenen Abschnitt an. 

Vor Erteilen der Fahrerlaubnis erkundigt sich der Zugleiter über die Position 
des Streckengehers per Handy und meldet ihm die bevorstehende Abfahrt 
des Zuges. 

Der Streckengeher darf den Streckengang höchstens 1 km fortsetzen, je-
doch keine Tunnelabschnitte betreten, bis der angekündigte Zug vorbeige-
fahren ist. 

Der Zugleiter weist die Züge durch schriftlichen ZLB-Befehl a) (Grund: 
„Streckengeher unterwegs.“) an, im Bereich von der gemeldeten Position bis 
1 km in Gehrichtung auf Sicht zu fahren. 

Der Streckengeher meldet dem Zugleiter den Abschluss des Strecken-
gangs. Der am Zugmeldebuch angebrachte Merkhinweis ist vom Zugleiter 
zu entfernen. 

(2) Rotten dürfen nur nach Genehmigung des Zugleiters im Gleisbereich arbei-
ten. Dabei ist ein Arbeitsbereich festzulegen. 

Der Zugleiter bringt das Merkschild „ARB“ am Zugmeldebuch im betroffenen 
Abschnitt an und meldet der Rotte die Abfahrt der Züge per Handy. 

Ist die Verständigung unterbrochen, so weist der Zugleiter die Züge durch 
schriftlichen ZLB-Befehl a) an, im festgelegten Arbeitsbereich auf Sicht zu 
fahren. 
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Der Abschluss der Arbeiten ist dem Zugleiter zu melden. Das am Zugmel-
debuch angebrachte Merkschild „ARB“ ist vom Zugleiter zu entfernen. 

 Störungen an der Leit- und Sicherungstechnik 7
(1) Störungen an der Leit- und Sicherungstechnik, insbesondere der techni-

schen Unterstützung, sind im Arbeits- und Störungsbuch nachzuweisen. 

(2) Zur Störungsbeseitigung informiert der Zugleiter die EVZS Regensburg 
(Tel.: 0941/5006220). 

 Zusätzliche Bestimmungen zum Signalbuch 8
(1) Langsamfahrsignale werden im Einvernehmen mit dem Leiter Infrastruktur 

aufgestellt. In dringenden Fällen ist seine Zustimmung nachträglich einzuho-
len. Es sind stets Anfang- und Endscheiben (Lf 2, Lf 3) aufzustellen. Die 
Signale werden ausschließlich als Tageszeichen aufgestellt. 

(2) Vor Bahnübergängen mit Geschwindigkeitsherabsetzung sind die Ge-
schwindigkeits-Ankündesignale (Lf 6) im angepassten verkürzten Brems-
wegabstand laut BÜV-NE aufgestellt. 

(3) Das Nachtzeichen des Spitzensignals (Zg 1) ist auch am Tag zu führen. Das 
Fernlicht ist abzublenden bei der Einfahrt in Bahnhöfe und Haltepunkte und 
bei parallel entgegenkommendem Straßenverkehr. 

(4) An den Einfahrten des Bf Viechtach und Bf Teisnach sind Trapeztafeln 
(Ne 1) aufgestellt. 

(5) Die Pfeiftafel (Bü 4) kann unten mit einem Zusatzschild (2 schwarze Punkte 
auf weißem Untergrund) laut BÜV-NE ausgerüstet sein. 

 

In diesem Fall ist zweimal zu Pfeifen: 

1. Das erste Mal auf der Höhe der Pfeiftafel. 

2. Das zweite Mal auf der Hälfte der Strecke 
zwischen Pfeiftafel und dem betreffenden 
Bahnübergang. 

 Zusätzliche Bestimmungen zur Betriebsunfallvorschrift 9
für Nichtbundeseigene Eisenbahnen 

(1) Die Unfallmeldestelle ist der Zugleiter. 

(2) Verbandsmittel werden im Bf Viechtach und auf den Triebfahrzeugen be-
reitgehalten. 

(3) Der Zugleiter alarmiert bei Unfällen die Rettungskräfte gemäß Unfallmelde-
tafel (Anlage 2 zur SbV).  

 

Grundsatz 

Beseitigung der 
Störung 

Aufstellen von 
Lf-Signalen 

Lf-Signale vor BÜ 

Spitzensignal 

Trapeztafel 

Pfeiftafel mit 
Zusatzschild 

Unfallmeldestelle 

Verbandsmittel 

Unfallmeldetafel 

 



SbV Teil B Beschreibung der Strecke Gotteszell – Viechtach 

 

Die Länderbahn GmbH Stand 12.09.2016 1 
 

 Allgemeine Angaben zur Strecke 1
(1) Zugleitstrecke: 

• Bf Gotteszell – Bf Teisnach – Bf Viechtach 

(2) Angrenzende Zugleitstrecke im Verfahren der Ril 437 

• Bf Plattling – Bf Gotteszell – Bf Zwiesel – Bayerisch Eisenstein  

(3) Zugleiter:  

• Fdl Zwiesel 

Telekom: 0151/27403994 

GSM-R: 77002121 

(4) Zuglaufstellen: 

• Bf Gotteszell 

• Hp Gotteszell Nord 

• Hp Teisnach Rohde & Schwarz 

• Bf Teisnach 

• Bf Viechtach 

(5) Bahnhöfe mit Rückfallweichen und Richtungsbetrieb: 

• Bf Teisnach 

(6) Aufbewahrung der Ersatzschlüssel 

• Für alle Handverschlüsse der Zugleitstrecke sind Ersatzschlüssel 
verplombt in einer verschlossenen Vitrine im Melderaum Viechtach 
verwahrt. 

(7) Verzicht für das Führen des Fernsprechbuchs: 

• Auf den Zuglaufmeldestellen wird kein Fernsprechbuch geführt. 

(8) Die Mindestbremshundertstel sind für jeden Zug im Kopf des Buchfahrplans 
angegeben. Für Sonderzüge sind die Mindestbremshundertstel in der Fplo 
angegeben. Es gilt die in Anlage 1 der SbV dargestellte Bremstafel für 400 
m Bremsweg. 

(9) Wagen mit einer Achslast über 20,0 t und einer Meterlast über 6,4 t/m sind 
von der Beförderung ausgeschlossen. 

Beladene zweiachsige Wagen mit einer Achslast bis 20,0 t sind bei einer 
Meterlast bis zu 7,2 t/m ohne Geschwindigkeitsbeschränkung zugelassen. 

Für schwere Wagen ist im Einzelfall die Genehmigung des Eisenbahnbe-
triebsleiters erforderlich, der die Bedingungen für die Beförderung festlegt. 

(10) Das maßgebende Gefälle ist in der nachfolgenden Tabelle enthalten: 

Streckenabschnitt km Beginn km Ende 
Größtes maßgebendes 

Gefälle 

Bf Gotteszell 0,000 0,42 0,0 ‰ 

Gotteszell – Ruhmannsfelden 0,42 4,2 21,5 ‰ 

Ruhmannsfelden 4,2  0,0 ‰ 

Ruhmannsfelden – Teisnach  4,2 10,2 24,5 ‰ 

Bf Teisnach 10,2  2,0 ‰ 

zu 436.0001 1 (2) 

zu 436.0001 2 (1) 

zu 436.0001 2 (2) 

zu 436.0001 2 (3) 

zu 436.0001 2 (11) 

zu 436.0001 2 (13) 

zu 436.0001 3 (2) 

Mindestbrems-
hundertstel, 
Bremstafel 

Achslast, Meterlast 

Maßgebende Gefälle 
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Streckenabschnitt km Beginn km Ende 
Größtes maßgebendes 

Gefälle 

Teisnach – Viechtach 10,2 24,8 14,8 ‰ 

Bf Viechtach 24,8 24,925 0,0 ‰ 
 
 

(11) Die nutzbaren Bahnsteiglängen sind für die Haltepunkte in der nachfolgen-
den Tabelle aufgeführt: 

Betriebsstelle 
Länge der Bahnsteige 

 

Bf Gotteszell 100 m 

Hp Ruhmannsfelden 78 m 

Hp Patersdorf 77 m 

Hp Teisnach Techcampus 80 m 

Bf Teisnach Gleis 1 75 m 

Bf Teisnach Gleis 2 80 m 

Hp Gumpenried-Asbach 75 m 

Hp Schnitzmühle 92 m 

Bf Viechtach 78 m 
 

 Geschwindigkeit 2
(1) Die zulässige Höchstgeschwindigkeit eines Zuges ist im Fahrplan angege-

ben. Sie beträgt höchstens 50 km/h, soweit nicht durch die Bauart der ein-
gesetzten Fahrzeuge eine geringere Geschwindigkeit vorgegeben ist. 

(2) Aufgrund eingeschränkter Sichtverhältnisse an nicht technisch gesicherten 
Bahnübergangen gelten die in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Ge-
schwindigkeitsbegrenzungen: 

Lage des Bahnübergangs Geschwindigkeitsbeschränkung 

im km Streckenabschnitt 
Fahrtrichtung 

Gotteszell – Viechtach 
Fahrtrichtung 

Viechtach – Gotteszell 

1,534 Gotteszell – Teisnach – 40 km/h 

1,645 Gotteszell – Teisnach – 20 km/h 

1,777 Gotteszell – Teisnach 20 km/h – 

3,084 Gotteszell – Teisnach 10 km/h 10 km/h 

5,254 Gotteszell – Teisnach 10 km/h 20 km/h 

5,995 Gotteszell – Teisnach 20 km/h – 

7,050 Gotteszell – Teisnach 20 km/h 20 km/h 

8,023 Gotteszell – Teisnach 10 km/h 10 km/h 

9,030 Gotteszell – Teisnach 30 km/h 20 km/h 

9,650 Gotteszell – Teisnach 20 km/h 20 km/h 

22,532 Teisnach – Viechtach 20 km/h 20 km/h 
 
  

Bahnsteiglängen 

Höchstgeschwindig-
keit 

Beschränkung 
durch 
Sichtverhältnisse an 
Bahnübergängen 
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 Weichen und Gleissperren 3
(1) Die Grundstellung der ortsbedienten Weichen und Rückfallweichen ist in 

den schematischen Lageplänen dargestellt. Die Gleissperren sind in Grund-
stellung aufgelegt. 

(2) Geht der Schlüssel für einen Handverschluss verloren, so ist dies sofort 
dem Zugleiter zu melden. Der Zugleiter vermerkt den Sachverhalt im Stö-
rungsbuch und verständigt umgehend den Eisenbahnbetriebsleiter. Der Er-
satzschlüssel ist in Gebrauch zu nehmen.  

(3) Müssen Ersatzschlüssel verwendet werden, sind folgende Maßnahmen um-
zusetzen, bis das Weichenschloss mit einer anderen Schlüsselform ersetzt 
worden ist: 

• Der Zugleiter bringt ein Merkhinweis am Zugmeldebuch an.  

• Die jeweilige Weiche ist zusätzlich mit einer Zungensperre zu 
sichern. 

• Alle Züge sind mit Befehl zu beauftragen, vor den betroffenen 
Weichen anzuhalten und die richtige Lage zu prüfen. Dies ist 
unabhängig davon durchzuführen, ob die Weichen spitz oder 
stumpf befahren werden. 

 

 Bahnhof Viechtach 4
(1) Der Streckenschlüssel für das Schlüsselwerk im Bahnhof Viechtach ist nach 

einem festen Schlüsselumlaufplan mitzuführen. Bei unvorhersehbarem 
Triebwagentausch kann davon abgewichen werden 

(2) Die Prüfung des Fahrwegs im Bf Viechtach erfolgt durch den Zugführer. 

Der Fahrwegprüfbezirk im Bf Viechtach erstreckt sich von der Trapeztafel 
bis zur Haltetafel Gleis 1 in km 24,820. 

Bei der Ausfahrt ist der Fahrweg von der Zugspitze bis zur Trapeztafel zu 
prüfen. Steht der Zug über Weichen, beginnt die Fahrwegprüfung vom 
Schluss des Zuges aus. 

(3) Im Bf Viechtach fahren grundsätzlich alle Züge in Gleis 1 ein und aus. Aus-
nahmen werden nach Zustimmung des Eisenbahnbetriebsleiters in einer 
Fplo geregelt. 

Vor der Ausfahrt des Zuges hat sich der Zugführer zu vergewissern, dass al-
le für seine Fahrt erforderlichen Schlüssel am Schlüsselwerk vorhanden und 
verschlossen sind. 

Die Einfahrgeschwindigkeit in den Bf Viechtach beträgt wegen nicht ausrei-
chendem Durchrutschweg höchstens 30 km/h. 

Werden im Bf Viechtach Zugteile vereinigt, kann das Verfahren nach 
408.2451 angewendet werden.  

Die einfahrenden Züge haben mit der Zugspitze unmittelbar an der Halteta-
fel anzuhalten. Der Gleisabschnitt zwischen der Haltetafel und der Gleis-
sperre bildet den Durchrutschweg und ist bei Einfahrten freizuhalten. 

(4) Im Bahnhof Viechtach darf grundsätzlich nicht rangiert werden solange Ein- 
und Ausfahrten stattfinden. Bei verschlossenem Schlüsselwerk darf im Ran-
gierbezirk der Werkstatt auch bei Ein- und Ausfahrten rangiert werden. Die 

Grundstellung 

Schlüssel für 
Handverschluss 
verloren 

Ersatzschlüssel 
verwenden 

Streckenschlüssel 

Prüfung des 
Fahrwegs 

Fahrordnung 

Rangieren 
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Rangierbezirke in Viechtach sind im Übersichtsplan in der Anlage 3 ver-
zeichnet. 

Beim Rangieren auf dem Einfahrgleis aus Richtung Teisnach über das Sig-
nal Ra 10 hinweg, ist bei der Vorbeifahrt am Signal Ra 10 die Befehlstaste 
zu verlegen, um eine PZB-Zwangsbremsung zu vermeiden. 

(5) Der Bf Viechtach ist mit einem Schlüsselwerk ausgerüstet und mit einem 
Verschlussplan versehen. Die Weichen 1, 4, 5, 13 und 15 sind ortsbedient 
und mit ständig angebrachten Handverschlüssen versperrt. 

Mit dem Streckenschlüssel werden die Gleissperren- und Weichenschlüssel 
im Schlüsselwerk entriegelt. Nach Beendigung der Rangiertätigkeit sind alle 
Schlüssel in das Schlüsselwerk einzusetzen und mit dem Streckenschlüssel 
zu verriegeln.  

(6) Die Abstellmeldung ist um den Wortlaut „Schlüsselwerk vollständig“ zu er-
gänzen. 

(7) Bereitstellungs- und Abstellungsfahrten aus/nach Gleis 1 sind über beide 
Bahnhofsköpfe möglich und zugelassen. 

a) Bereitstellung für nachfolgende Zugfahrt 

1. Nach Erhalt der Rangiererlaubnis dürfen die erforderlichen 
Schlüssel entnommen und die Rangierfahrt darf durchgeführt 
werden. 

2. Ist der Zug bereitgestellt und sind die Schlüssel ordnungsgemäß im 
Schlüsselwerk, so hat der Triebfahrzeugführer dies dem Zugleiter 
zu melden.  

b) Abstellung aus vorhergehender Zugfahrt 

1. Nach Abgabe der Ankunftsmeldung dürfen die für die Rangierfahrt 
erforderlichen Schlüssel aus dem Schlüsselwerk entnommen 
werden und die Rangierfahrt darf ohne Rangiererlaubnis 
durchgeführt werden. 

2. Nach dem Rangieren sind die Weichen in Grundstellung zu bringen 
und die Schlüssel sind ordnungsgemäß im Schlüsselwerk zu 
verschließen. 

3. Der Triebfahrzeugführer gibt die Abstellmeldung an den Zugleiter. 

(8) Fahrten im Rangierbezirk der Werkstatt sind bei verschlossenem Schlüs-
selwerk ohne Rangiererlaubnis zulässig. Zu folgenden Zeiten (Schulbusver-
kehr) ist das Rangieren im Rangierbezirk Werkstatt untersagt: 

 07:30 – 08:00 Uhr 

 13:00 – 13:30 Uhr 

 15:15 – 15:45 Uhr 

Die Rangiergeschwindigkeit wird auf 15 km/h begrenzt. 

 Bahnhof Teisnach 5
(1) Der Streckenschlüssel für die Schlüsselsperren im Bahnhof Teisnach befin-

det sich auf Bahnsteig 1 in Höhe der Haltetafel in Richtung Viechtach. 

(2) Der Bf Teisnach ist mit Rückfallweichen ausgerüstet und wird im Richtungs-
betrieb befahren. 

Gleichzeitige Einfahrten und Durchfahrten sind im Bf Teisnach nicht zuge-
lassen. 

Schlüsselwerk 

Abstellmeldung 

Bereitstellungs- und 
Abstellungsfahrten 

Fahrten im Rangier-
bezirk der Werkstatt 

Streckenschlüssel 

Fahrordnung 
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(3) Bei Zugkreuzungen fährt grundsätzlich der Zug aus Gotteszell in Richtung 
Viechtach zuerst in den Bahnhof Teisnach ein. Danach gibt der Zugführer 
dem BÜP den Auftrag zur Sicherung des Bahnübergangs in km 10,332. Erst 
wenn der BÜP dem Zugführer zurückgemeldet hat, dass der Bahnübergang 
in km 10,332 gesichert ist, darf er dem zweiten Zug das Signal „Kommen“ 
per Funk geben. 

(4) Soll der Zug aus Viechtach in Richtung Gotteszell als erster Zug in den 
Bahnhof Teisnach einfahren, so  beauftragt der Zugführer bei Halt vor dem 
Bahnübergang den BÜP zur Sicherung. Der Bahnübergang darf erst befah-
ren werden, wenn der BÜP gemeldet hat, dass der Bahnübergang gesichert 
ist. Der Zug aus Gotteszell bekommt nur eine Fe bis Teisnach Rohde & 
Schwarz. Erst nach der Ak des Zuges aus Viechtach in Teisnach kann die 
Fe bis Teisnach erteilt werden. 

(5) Soll ein Zug aus Viechtach ohne Kreuzung mit einem anderen Zug in den 
Bahnhof Teisnach einfahren, so gilt Absatz 4 sinngemäß. 

(6) Vor dem Einholen der Fahrerlaubnis zur Fahrt von Teisnach nach 
Viechtach, beauftragt der Zugführer den BÜP zur Sicherung des Bahnüber-
gangs in km 10,332. Dem Zugleiter ist durch den Zugführer die Sicherung 
des Bahnübergangs zu melden. 

(7) Die Beauftragung des BÜP wird durch Eintrag „BÜP“ in der Spalte 9 im 
Fahrplan angeordnet. Der BÜP ist über folgende GSM-R-Nummern erreich-
bar: 

• GSM-R Hauptgerät 0183-58200006 

• GSM-R Ersatzgerät 0183-58200007 

 

(8) Im Bf Teisnach darf nicht rangiert werden solange Ein- und Ausfahrten statt-
finden. 

Beim Rangieren im Bahnhof Teisnach ist bei der Vorbeifahrt an den Halteta-
feln die Befehlstaste zu verlegen, um eine PZB-Zwangsbremsung zu ver-
meiden. 

(9) Im Bf Teisnach dürfen keine Fahrzeuge abgestellt werden. 

 Haltepunkt Gotteszell-Nord 6
(1) Der Haltepunkt Gotteszell-Nord wird als betrieblicher Haltepunkt ohne Ein- 

und Ausstiegsmöglichkeit für Reisende betrieben. 

Am Haltepunkt Gotteszell-Nord enden Züge aus Gotteszell, wenn diese 
sonst Kreuzungen/Überholungen in Gotteszell behindern würden. 

(2) Die Haltetafel (Ne 5) ist nur in Fahrtrichtung Viechtach aufgestellt. Die Halte-
tafel steht in km 0,740.  

 Bahnhof Gotteszell 7
(1) Die Angaben zum Bahnhof Gotteszell sind im Betriebsstellenbuch und in 

den Angaben für das Streckenbuch (Bereich Süd, La-Strecke 88) der DB 
Netz AG enthalten. 

 Bahnübergänge 8
(1) Der Bahnübergang in km 1,534 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 

Signale gesichert. 

Kreuzungen, erster 
Zug aus Gotteszell 

Kreuzungen, erster 
Zug aus Viechtach 

Einfahrt aus Viech-
tach ohne Kreuzung 

Ausfahrt nach 
Viechtach 

Beauftragung des 
BÜP 

Rangieren 

Abstellverbot 

Betrieb 

Haltetafel 

Regelwerk 
DB Netz AG 

km 1,534 
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(2) Der Bahnübergang in km 1,645 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(3) Der Bahnübergang in km 1,777 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(4) Der Bahnübergang „Bruckmühle“ in km 3,084 ist durch Übersicht und Ge-
ben hörbarer Signale gesichert. 

(5) Der Bahnübergang „Ruhmannsfelden“ in km 4,058 in der Ortslage Ruh-
mannsfelden ist technisch mit Lichtzeichen und beidseitigen Halbschranken 
(BÜSA mit Gefahrraumüberwachung) gesichert. Der Zustand der techni-
schen Sicherung wird in beiden Fahrtrichtungen durch Überwachungssigna-
le angezeigt. 

Für die Fahrtrichtung Viechtach erfolgt die Einschaltung über Einschaltkon-
takte, in Fahrtrichtung Gotteszell durch Infrarotempfänger auf dem Bahn-
steig des Hp Ruhmannsfelden. 

(6) Der Bahnübergang in km 5,254 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(7) Der Bahnübergang in km 5,995 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(8) Der Bahnübergang in km 7,050 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(9) Der Bahnübergang „Grandmühle“ in km 8,023 ist durch Übersicht und Ge-
ben hörbarer Signale gesichert. 

(10) Der Bahnübergang in km 9,030 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(11) Der Bahnübergang in km 9,650 ist durch Übersicht und Geben hörbarer 
Signale gesichert. 

(12) Die Bahnübergänge „Teisnach Sparkasse“ in km 9,893 und „Teisnach Ettl-
Bräu“ in km 9,983 in der Ortslage Teisnach sind technisch mit Lichtzeichen 
und Halbschranke (BÜSTRA) gesichert. Der Zustand der technischen Si-
cherung für beide Bahnübergänge wird in beiden Fahrtrichtungen durch 
gemeinsame Überwachungssignale angezeigt. 

Die Einschaltung der Bahnübergänge erfolgt in Richtung Viechtach über 
gemeinsame Einschaltkontakte und in Richtung Gotteszell durch den Infra-
rotempfänger auf dem Bahnsteig des Bf Teisnach. 

(13) Der Bahnübergang „Teisnach Kreisverkehr“ in km 10,332 in der Ortslage 
Teisnach wird durch Bahnübergangsposten (BÜP) gesichert. Die Einsatzzei-
ten werden durch einen wöchentlichen Plan festgelegt. 

Der Bahnübergangsposten wird vom Zugpersonal zur Sicherung des Bahn-
übergangs fernmündlich beauftragt. Der Bahnübergangsposten meldet die 
Sicherung des Bahnübergangs dem Zugpersonal fernmündlich. 

(14) Der Privatwegübergang in km 10,530 ist mit einer verschließbaren Schranke 
gesichert. Die Grundstellung der Schranke ist geschlossen. Der Schlüssel 
für die Schranke ist beim Örtlichen Betriebsleiter in Verwahrung. 

Wird der Schlüssel für die Schranke an den Wegeberechtigten ausgegeben, 
informiert der Örtliche Betriebsleiter den Zugleiter darüber. Der Zugleiter be-
auftragt alle Züge, den Bahnübergang vorsichtig mit höchstens 10 km/h zu 
befahren. Dazu ist der ZLB-Befehl a) mit Grund: „BÜ Schranke geöffnet“ 
auszufertigen. Zusätzlich ist mit ZLB-Befehl f) anzuweisen: „Geben Sie bei 

km 1,645 
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km 3,084 
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km 5,254 
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km 7,050 
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Annäherung an den BÜ Signal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens, 
wenn erstes Fahrzeug die Straßenmitte erreicht hat.“ 

(15) Der Bahnübergang „Gumpenried“ in km 15,360 ist technisch mit Lichtzei-
chen und Halbschranken (BÜSA“) gesichert. Der Zustand der technischen 
Sicherung wird in beiden Richtungen durch Überwachungssignale ange-
zeigt. 

Die Einschaltung des Bahnübergangs erfolgt in beiden Richtungen durch 
Einschaltkontakte. 

Beim Halt am Hp Gumpenried-Asbach in Richtung Viechtach ist nach Ver-
stummen des Weckers die Hilfseinschalttaste am Bahnübergang zu bedie-
nen. 

 

(16) Der Bahnübergang „ Schnitzmühle“ in km 22,532 ist mit einer verschließba-
ren Schranke gesichert. Die Grundstellung der Schranke ist geschlossen.  

Soll die Schranke geöffnet werden, so informiert der Wegeberechtigte den 
Zugleiter darüber. Der Zugleiter beauftragt den Zugführer, die Schranke zu 
öffnen und bis zum Wiederverschluß der Schranke, alle Züge, den Bahn-
übergang vorsichtig mit höchstens 10 km/h zu befahren. Dazu ist der ZLB-
Befehl a) mit Grund: „BÜ Schranke geöffnet“ auszufertigen. Zusätzlich ist 
mit ZLB-Befehl f) anzuweisen: „Geben Sie bei Annäherung an den BÜ Sig-
nal Zp 1. Räumen Sie den BÜ schnellstens, wenn erstes Fahrzeug die Stra-
ßenmitte erreicht hat.“ 

(17) Der Bahnübergang in km 24,750 ist ein innerbetrieblicher Überweg mit Si-
cherung durch Abschluss. Im Grundzustand ist der Abschluss geschlossen. 
Er dient der Überfahrt der Busse vom Abstellplatz zur Bushaltestelle. Der 
Schlüssel (N2) für den Abschluss befindet sich im F-Kasten am Empfangs-
gebäude.  

Zum Öffnen des Abschlusses ist wie folgt vorzugehen: 

1. Der Zugführer holt mit der Abgabe der Ankunftsmeldung beim 
Zugleiter die Erlaubnis zum Öffnen des Überwegs ein. 

2. Der Zugführer entnimmt den Schlüssel für den Abschluss aus dem 
Schlüsselkasten und öffnet die Abschlüsse. 

3. Nach Überfahrt der Busse schließt der Zugführer die Abschlüsse 
und verschließt diese mit dem Schlüssel. 

4. Der Zugführer hängt den Schlüssel zurück in den Schlüsselkasten. 

5. Der Zugführer meldet dem Zugleiter spätestens mit dem Einholen 
der Fahrerlaubnis die vollständige Sicherung des Überweges. 

6. Der Zugleiter darf die Fahrerlaubnis erst erteilen, wenn der 
Überweg als gesichert gemeldet ist. 

Tätigkeiten nach Punkt 2 bis 4 darf der Zugführer einem anderen Mitarbeiter 
übertragen.  

(18) Der Bahnübergang in km 24,980 des Bf Viechtach darf nur in Ausnahmefäl-
len (Länge der Rangiereinheit) genutzt werden. In diesen Fällen ist der 
Bahnübergang mit Posten zu sichern. 
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